
AG Kultur und Medien

FFG-Novelle muss Digitalisierung der Kinos
unterstützen

Anlässlich der Beratungen zum Vorentwurf für die Novelle des Filmför-
derungsgesetzes (FFG) erklären die Sprecherin der Arbeitsgruppe für
Kultur und Medien Monika Griefahn und die filmpolitische Sprecherin
der SPD-Bundestagsfraktion Angelika Krüger-Leißner:

Mit der anstehenden Digitalisierung der Kinos steht die fünfte Novelle
des Filmförderungsgesetzes vor einer besonderen Herausforderung.
Nach über hundert Jahren Filmrolle markiert die Umstellung auf digitale
Vorführung eine Zäsur mit tiefgreifenden Auswirkungen auf unsere Ki-
nolandschaft. Die großen Multiplexe werden in der Lage sein, die not-
wendigen Investitionen aufzubringen. Die kleineren Kinos in der Fläche,
darunter auch viele kommunale Filmtheater, können das nicht leisten.
Die kulturpolitische Aufgabe besteht darin, auch die umsatzschwachen
Kinos in das digitale Zeitalter mitzunehmen. Das muss im FFG festge-
schrieben werden. Zusätzlich fordern wir einen gemeinsamen Fonds
von Bund, Ländern und Kommunen.

Der im FFG-Vorentwurf vorgesehene "Sondertopf Digitalisierung" steht
allerdings auf äußerst wackeligen Füßen. Er soll aus Mitteln gespeist
werden, die nur unter Vorbehalt zur Verfügung stehen. Gemeint sind die
Abgaben der Kinos, die erst dann verwendet werden dürfen, wenn über
die beim Bundesverwaltungsgericht anhängige Klage des Hauptverban-
des Deutscher Filmtheater (HDF) entschieden ist.

Die Vergabe von Fördermitteln für die Produzenten ist künftig an die
Einhaltung sozialer Standards zu knüpfen. Denn am Set sind die Film-
schaffenden zunehmend prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Mit
einer entsprechenden Regelung im FFG sollten die Bemühungen der
Tarifpartner unterstützt werden.

NR. 275/2008 23. April 2008

HERAUSGEBER THOMAS OPPERMANN MdB REDAKTION HANNES SCHWARZ
TELEFON (030) 227-522 82 / (030) 227-511 18 TELEFAX (030) 227-568 69
E-MAIL PRESSE@SPDFRAKTION.DE

TEXT KANN AUS DEM INTERNET UNTER WWW.SPDFRAKTION.DE ABGERUFEN WERDEN.



Mit Blick auf die Auswertungsrechte müssen wir die Produzenten ge-
genüber den Sendern stärken. Rundfunkveranstalter erwerben von den
Produzenten häufig neben dem Senderecht exklusiv auch die Pay-
TV-und die Video-on-Demand-Rechte (VoD) im Paket. Problem: die
Vergütung entspricht nicht dem Verwertungspotenzial und die Rechte
werden von den Sendern kaum genutzt. Damit fehlen mögliche Mehr-
einnahmen. Im FFG muss eine Beteiligung der Produzenten insbeson-
dere an den VoD-Rechten geben, damit diese angemessen vergütet
werden.

Weitere Schwerpunkte unserer Forderungen: die Einbeziehung der neu-
en digitalen Anbieter (VoD, Programmanbieter), deutliche Verbesserun-
gen bei der Stoffentwicklung und der Kurzfilmförderung und eine Anpas-
sung der Sperrfristenregelung an die veränderten Nutzergewohnheiten.
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